
   
 
 
 

 
Preise der Ersatzversorgung mit Strom 
(gültig ab 1. Januar 2023) 
 
 

Die Energie und Versorgung Butzbach GmbH liefert auf Grundlage der StromGVV („Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz“ - Stromgrundversorgungsverordnung) vom 26.10.2006, 
zuletzt geändert durch Artikel 7 G der Verordnung vom 20.07.2022) in ihrem Grundversorgungsgebiet 
Strom für die Ersatzversorgung zu den unten genannten Preisen: 

 
 

 

 

Nettopreise 
inkl. Stromsteuer * 

 

Bruttopreise 
inkl. 19 % MwSt. 

 

 
Arbeitspreis  
pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) 

 
49,47 Cent / kWh 

 
58,87 Cent / kWh 

 

 
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis 

 
100,84 Euro / Jahr 

 
120,00 Euro / Jahr 

 

 
* Die Stromsteuer beträgt derzeit 2,05 Cent / kWh. 

 
 
 
Erläuterungen 
 
In den o.g. Preisen sind das Entgelt für die Energielieferung, das Netzentgelt des Verteilnetzbetreibers, 
das Entgelt für Messstellenbetrieb nach MsbG, die Konzessionsabgabe, die Stromsteuer, die Umlage 
nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, die § 19 StromNEV-Umlage, die Offshore-Netzumlage und 
die Abschaltbare Lasten-Umlage enthalten.  
 
Die Nettopreise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von z. Zt. 19 %. 
  



   
 
 
 

Information zur Zusammensetzung des Strompreises in der Ersatzversorgung (ET) ab 01.01.2023 

 

 Euro/Jahr Cent/kWh 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (brutto) 120,00  

Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde (brutto)  58,87 

   

Erläuterung zur Zusammensetzung des Preises und zu den tatsächlich einfließenden 
Kostenbelastungen 
 
In den o.g. Preisen sind 19% Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) enthalten.  
Der Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:  

 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (netto) 100,84  

Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde (netto)  49,47 

   

In den Netto-Endpreis fließen ein:  
   

Stromsteuer  2,050 

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)  1,590 

Umlage nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)  0,357 

Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes  0,591 

Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung  0,417 

 
   

Als Entgelte des Netzbetreibers und des Messstellenbetreibers fließen ein:  

   

Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde  6,29 

Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz 35,00  

Messstellenbetrieb * 15,11  

Saldo der genannten Kostenbelastungen 50,11 11,30 

 
* Dieser Wert ist ein Durchschnittswert, da die Kosten des Messstellenbetriebes für konventionelle Zähler, moderne 
Messeinrichtungen und ggf. intelligente Messsysteme (Umrüstungspflicht nach MsbG) unterschiedlich sind. Die Kosten des 
Messstellenbetriebes werden nicht berechnet, wenn die Leistungen des Messstellenbetriebes auf Grundlage eines vom 
Grundversorgungsvertrages unabhängigen Messstellenvertrag erbracht werden. 

   

Als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und 
Vertrieb) fließen ein: 

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr 50,73  

am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde  38,17 

 
Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten 
Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. 
 

http://www.netztransparenz.de/

